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Mitglied von: Landesverband der Kita- und Schulfördervereine Berlin-Brandenburg e.V. (lsfb)  

Antrag auf finanzielle Unterstützung von Projekten & Aktivitäten 
durch den Förderverein der Waldgrundschule Hohen Neuendorf e.V. 
Der Förderverein unterstützt gemäß seiner Satzung schulische Projekte und Aktivitäten im Rahmen seiner 
aktuellen Möglichkeiten finanziell und materiell. Der folgende Antrag wird bitte per Mail oder durch Abgabe im 
Schulsekretariat an den Vorstand des Fördervereins geschickt, der diesen zeitnah beantwortet. 

Antragsteller (Name, Vorname) 
 

Telefon Mail 
 

 
Zeitraum der Veranstaltung Anzahl der Schüler / Personenzahl 

 

Art der Veranstaltung Veranstaltungsleiter / Klasse 
 

Kosten der Veranstaltung 
                  Gesamtkosten  

                              beantragter Zuschuss  

Überweisung auf folgendes Konto/ Klassenkonto 
                Kontoinhaber  

IBAN  

Bank  

Antragsteller 
 
Datum:                                                                            Unterschrift: _____________________________________                                                                      
 

 

Förderverein der Waldgrundschule Hohen Neuendorf e.V. 
Eine Übernahme der Kosten wird nach Beschluss des Vorstandes 
 
          nicht gewährt.  Begründung: _______________________________________________ 
 
          gewährt, der Betrag in Höhe von________€ wird überwiesen auf das o.g. Konto/ Klassenkonto.  
 
Vorstand Förderverein 
 
Datum: __________________________________ Unterschrift: ___________________________________ 
 
Bei Barauszahlung Bestätigung durch den Kassenwart:     __________________________________________ 
 

 

Die Entscheidung über eine Förderung trifft der Vorstand mit einfacher Mehrheit. Ein Rechtsanspruch auf Förderung besteht nicht. Die 
Förderung ist von den verfügbaren Mitteln abhängig. Der Vorstand entscheidet im Einklang mit den satzungsgemäßen Zielen des Vereins. 

 


